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▶▶ Einkommensteuer/Ehegatten-Splitting
Splitting für Alleinerziehende: BVerfG-Absage ist nicht das ende

| Post aus Karlsruhe kann unschön sein. Das hat SSP-Leserin Reina Be-
cker jetzt erlebt. Das BVerfG hat ihre Verfassungsbeschwerde, dass für Al-
leinerziehende der Grundtarif gilt und sie nicht den Splittingtarif beanspru-
chen können, nicht zur Entscheidung angenommen. „Gegessen“ ist das The-
ma damit nicht. Das hat die Steuerberaterin der SSP-Redaktion mitgeteilt. |

Hintergrund | 2016 hatte der BFH entschieden, dass für Alleinerziehende 
der Grundtarif gilt und sie nicht den Splittingtarif beanspruchen können 
(BFH, Beschluss vom 29.09.2016, Az. III R 62/13, Abruf-Nr. 190981). Dagegen 
hatte sich die Verfassungsbeschwerde von Frau Becker gerichtet. Das Ver-
fahren trug das Aktenzeichen 2 BvR 221/17. Es ist jetzt erledigt – ohne Angabe 
von Gründen. Becker wird aber nicht aufgeben – und sie macht auch anderen 
Betroffenen Mut. Konkret: 
 

PrAXiStiPP | Die Finanzverwaltung wird Betroffene jetzt auffordern, Einsprü-
che zurückzunehmen. Frau Becker rät davon ab, weil beim BFH zur gleichen Fra-
ge ein neues Revisionsverfahren anhängig geworden ist. Es trägt das Az. VIII R 
16/17 und ist über 2 erfolgreiche Nichtzulassungsbeschwerden erkämpft worden. 
Frau Becker hat ferner angekündigt, vor den Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte (EGMR) zu ziehen, um dort ihr Recht auf Inanspruchnahme des 
Splittingtarifs einzuklagen. Es bleibt also spannend. 

SSP-Leserin zieht 
vor den eGmr

▶▶ Werbungskosten/Betriebsausgaben
Beim BfH: Wann ist ein schwarzer Anzug Arbeitskleidung? 

| Ist ein schwarzer Anzug, der sich in keiner Weise von dem unterscheidet, 
was ein großer Teil der Bevölkerung zu besonderen Anlässen als festliche 
Kleidung trägt, tatsächlich eine typische Berufskleidung? Mit dieser Frage 
muss sich der BFH befassen. Das FG Berlin-Brandenburg hat das bei ei-
nem Trauerredner verneint und damit die Rechtsprechung des BFH (zu Lei-
chenbestattern) konterkariert. Immerhin hat es die Revision zugelassen. |

Die Richter haben sich ausführlich mit der bisherigen Arbeitskleidungs-
Rechtsprechung des BFH auseinandergesetzt und sich vor allem vom „Lei-
chenbestatter-Urteil“ (Az. III R 5/88, Abruf-Nr. 205507) klar distanziert. Ein 
schwarzer Anzug, der sich in nichts von dem unterscheidet, was ein großer 
Teil der Bevölkerung zu besonderen privaten Anlässen trägt, ist keine typi-
sche Berufskleidung. Dies gilt für alle Berufe, daher auch (und insoweit 
gegen BFH) für den Trauerredner aus dem Urteilsfall, für Leichenbestatter, 
katholische Geistliche und für Oberkellner (FG Berlin-Brandenburg, Urteil 
vom 29.08.2018, Az. 3 K 3278/15, Abruf-Nr. 205506).

PrAXiStiPP | Die Revision wird beim BFH unter dem VIII R 33/18 geführt. Hal-
ten Sie Steuerbescheide in vergleichbaren Fällen offen. Vielleicht eröffnet die 
Grundsatzentscheidung des BFH neue Abzugsmöglichkeiten. 

fG Berlin distanziert 
sich vom BfH und 
fordert neue Grund- 
satzentscheidung


